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Ausschreibung Event-Beiträge 2020–2023 
 
Im Auftrag der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt ist der RFV Basel verantwortlich für die 
Popförderung in der Region Basel (gem. Tarifverbund Nordwestschweiz). Neben verschiedenen Angeboten für 
Bands, Business und Fans unterstützt er auch Events mit Beiträgen von total 42 000 CHF p. a. Die Event-
Beiträge 
 
• werden zur Förderung regionaler Festivals oder Konzertreihen verwendet, an denen ein Programm mit 

regionalen Bands präsentiert wird. 
• sind eine subsidiäre Unterstützung, d. h. die Realisation der Events darf nicht allein von den Beiträgen des 

RFV Basel abhängig sein. 
• belaufen sich in der Regel auf 2 000 bis 5 000 CHF p. a. und werden vom Vorstand des RFV Basel für 

die vier Jahre 2020–2023 vergeben. 
• sind mit Verpflichtungen verbunden, die in einer Vereinbarung festgehalten werden. 
 
Bewerbungsbedingungen 
Um einen Event-Beitrag können sich natürliche und juristische Personen bewerben, die 
 
• seit mindestens zwei Jahren als Promoter*in in der regionalen Popszene aktiv sind. 
• ihren Event periodisch, mindestens einmal pro Jahr in der Region Basel (gem. Tarifverbund 

Nordwestschweiz) veranstalten. 
• an ihrem Event ein Programm mit regionalen Bands (gem. Tarifverbund Nordwestschweiz; alle 

zeitgenössischen Stile der Popmusik) präsentieren. 
• für ihren Event keine anderen Beiträge von den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt oder 

Solothurn erhalten (z. B. Fachausschüsse, Kulturpauschale, Jugendkulturpauschale, Swisslos-Fonds). 
 
Bewerbungsunterlagen 
Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen, aus denen alle unter Beurteilungskriterien aufgeführten 
Informationen zu entnehmen sind, bis zum Sonntag, 1. September 2019 über die Website des RFV Basel als 
eine zusammenhängende PDF-Datei hochzuladen, (zu spät oder unvollständig hochgeladene Unterlagen 
werden nicht berücksichtigt): 
 
• ausgefülltes Bewerbungsformular 
• detailliertes Konzept mit Informationen zu Programm, Organisation, Kommunikation und Geschichte des 

Events sowie zum*zur Promoter*in 
• detailliertes Budget mit Informationen zu Ausgaben und Einnahmen sowie zu Finanzierung (insbesondere 

Sponsoring) und Preisgestaltung des Events 
• detaillierte Bewerbungsbedingungen und Beurteilungskriterien, falls es sich beim Event um einen 

Wettbewerb handelt 
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Optional können zudem folgende Unterlagen, die bei der Beurteilung helfen, als separate PDF-Datei 
hochgeladen werden: 
 
• Statuten des*der Promoter*in 
• Programme vergangener Events 
• Kommunikations- und Werbemittel vergangener Events 
• Medienberichte über vergangene Events 
• Abrechnungen vergangener Events oder Jahresrechnungen des*der Promoter*in 
 
Beurteilungskriterien 
Massgebend für die Beurteilung sind die Informationen aus den hochgeladenen Bewerbungsunterlagen. 
Insbesondere werden bei der Beurteilung folgende Kriterien berücksichtigt: 
 
• Qualität, Originalität und Vielfalt sowie Diversität des Events und dessen Programms 
• Professionalität und Effizienz der Organisation 
• Seriosität des Budgets und der Preisgestaltung 
• Fairness der Richtlinien gegenüber Bands, Musiker*innen und Besucher*innen 
• Reichweite und Sichtbarkeitder Kommunikation 
 
Verpflichtungen 
Die Event-Beiträge sind mit Verpflichtungen verbunden, die in einer Vereinbarung festgehalten und 
kontrolliert werden, d. h. insbesondere, der*die Promoter*in 
 
• weist in seiner*ihrer Kommunikation (Medienarbeit, Werbemittel etc.) in angemessener und geeigneter 

Form auf die Unterstützung seines*ihres Events durch den RFV Basel hin. 
• nimmt für alle Bands und Musiker*innen die vorgeschriebene Abrechnung zuhanden der SUISA vor. 
• lässt dem RFV Basel bis spätestens zwei Monate nach dem Event (nur Festivals) unaufgefordert einen 

Abschlussbericht sowie eine Abrechnung zukommen. 
• stellt dem RFV Basel am Jahresende unaufgefordert seine*ihre Zahlen bezüglich Besucher*innen und 

veranstalteten regionalen Bands/Musiker*innen zur Verfügung. 
• gewährt den Mitgliedern des RFV Basel eine Ermässigung auf die Eintrittspreise des Events und stellt dem 

RFV Basel eine angemessene Anzahl Freikarten für den Event zur Verfügung. 
• informiert den RFV Basel frühzeitig über kommende Events und deren Programm und teilt ihm wichtige 

Änderungen an Programm, Organisation, Kommunikation oder Budget des Events unaufgefordert mit. 
 
 
Die aktuellen Termine, Adressen, Kontaktpersonen und weiteren Hinweise finden sich auf der Website des RFV 
Basel: www.rfv.ch  
 
Basel, Juni 2019 


